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ben ist sowie solche Ausführungsunterlagen, Beweh
rungszeichnungen und konstruktiven Details, die für 
die Standsicherheit, die bauphysikalische Qualität und 
die Funktionstüchtigkeit von Bedeutung sind. Im Zwei
felsfall entscheidet die Staatliche Bauaufsicht, was zu 
prüfen ist.

§ 4
(1) Der Staatlichen Bauaufsicht sind die Bauvorlagen 

für Investitionsvorhaben und Werterhaltungsmaßnah
men bei Industriebauten in dreifacher, für alle ande
ren Bauvorhaben in zweifacher Ausfertigung vorzule
gen. Der grüne bauaufsichtliche Genehmigungsstempel 
wird nur je einmal auf der Genehmigungsurkunde oder 
dem Deckblatt zum Projekt gegeben. In ihn trägt der 
verantwortliche Leiter der Staatlichen Bauaufsicht oder 
sein Stellvertreter seinen Namen und das Datum in 
grüner Farbe ein. Die verantwortlichen Prüfer haben 
die von ihnen geprüften Bauvorlagen mit einem grünen 
Prüfstempel, in den Name und Datum des Prüfers in 
grüner Farbe einzutragen ist, abzustempeln. Weitere 
von der Staatlichen Bauaufsicht auf Antrag der Bau
auftraggeber mit Prüf- oder Genehmigungsstempeln zu 
versehende Ausfertigungen unterliegen einer weiteren 
Gebühr.

(2) Der Genehmigungsstempel der Staatlichen Bau
aufsicht bringt zum Ausdruck, daß das Projekt allen 
bau- und brandschutztechnischen Forderungen ent
spricht, daß alle erforderlichen Zustimmungserklärun
gen vorliegen und daß das Projekt entsprechend der 
bestätigten Aufgabenstellung ausgearbeitet worden ist. 
Eine bauaufsichtliche Gebrauchsabnahme erfolgt, wenn 
die Baumaßnahme entsprechend den genehmigten Bau
vorlagen ausgeführt worden ist und keine Mängel auf
weist. Sie bringt zum Ausdruck, daß die Baumaß
nahme gefahrlos in Nutzung genommen werden kann.

(3) Die Leiter und verantwortlichen Mitarbeiter der 
Staatlichen Bauaufsicht unterschreiben bauaufsichtliche 
Dokumente und Schreiben in grüner Farbe. Schrift
stücke dokumentarischen Charakters sind mit dem 
grünen quadratischen Dienststempel der Staatlichen 
Bauaufsicht zu versehen. In Städten und Gemeinden 
mit bauaufsichtlichen Befugnissen ist entsprechend zu 
verfahren. Der Bürgermeister bzw. das für das Bau
wesen verantwortliche Ratsmitglied führen den Dienst
stempel der Staatlichen Bauaufsicht.

(4) Anderen Stellen oder Personen ist die Verwen
dung grüner Farbe für Stempel, Korrekturen, Ver
merke oder Unterschriften auf Bauvorlagen unter
sagt.

§ 5

Für den gesamten Geschäftsverkehr der Staatlichen 
Bauaufsicht sind einheitliche Vordrucke zu verwenden.

§ 6

In Sonderfällen können zugelassene Bausachverstän
dige oder Spezialisten von Organen der Staatlichen 
Bauaufsicht als Prüfer herangezogen werden, wenn der 
Leiter des zuständigen zentralen bauaufsichtlichen Or
gans bzw. der Leiter der Staatlichen Bauaufsicht in den 
Bauämtem der Bezirke oder beim Magistrat von Groß- 
Berlin seine Zustimmung gegeben hat.

Abgrenzung der Aufgaben der Staatlichen Bauaufsicht 
gegenüber anderen Kontrollorganen

§ 7

(1) Alle technischen Anlagen, die einer besonderen 
Vorprüfung, Genehmigung oder Abnahme durch die 
Technische Überwachung unterliegen und zur festen 
Ausrüstung kompletter Industrieanlagen gehören, sind 
gemeinsam von der Zentralinspektion der Technischen 
Überwachung und der Staatlichen Bauaufsicht im Mi
nisterium für Bauwesen in einer Nomenklatur zusam
menzufassen.

(2) Baugenehmigungen für komplette Betriebsanla
gen, in denen technische Anlagen gemäß Abs. 1 ent
halten sind, werden erst dann erteilt, wenn die Geneh
migung bzw. Zustimmung der Technischen Über
wachung vorliegt.

(3) Die Organe der Staatlichen Bauaufsicht haben zur 
Durchführung von Abnahmeprüfungen der Technischen 
Überwachung und für den Probebetrieb bauaufsicht
liche Unbedenklichkeitsbescheinignugen für die tech
nische Anlagen tragenden Bauwerke oder Bauwerks
teile auszustellen.

(4) Die Technische Überwachung übergibt Abnahme
bescheinigungen bzw. Sammelbescheinigungen über die 
Abnahme funktionsfähiger Anlagen der zuständigen 
Staatlichen Bauaufsicht, die die bauaufsichtliche Ge
brauchsabnahme vornimmt.

§ 8

(1) Die Einhaltung der in den Standards, Brandschutz
bestimmungen, Arbeitsschutz- und Brandschutzanord
nungen festgelegten Vorschriften des bautechnischen 
Brandschutzes ist von der Staatlichen Bauaufsicht des 
bautechnischen Projektanten zu prüfen. Eine Vorlage 
der Projekte bei den Brandschutzorganen braucht nicht 
zu erfolgen. Ausgenommen ist die Vorlage von Pro
jektunterlagen, die für die Erteilung der brandschutz
tedmischen Standortzustimmungen durch das örtlich 
zuständige zentrale Brandschutzorgan erforderlich 
sind.

(2) Die Brandschutzorgane sind berechtigt, die Ein
haltung der Bestimmungen des Brandschutzes bei Pro
jekten und Bauausführungen zu kontrollieren, Pro
jekte anzufordern und brandschutztechnische Auflagen 
zu erteilen.

§ 9

Die Einhaltung der hygienischen Belange bei bau
technischen Projekten wird, mit Ausnahme der nach
stehend genannten, durch die Staatliche Bauaufsicht 
kontrolliert: Einrichtungen des Gesundheitswesens,
Kindertagesstätten, Kindergärten, Horte, Kinder- und 
Jugendheime, Schulen, Sportstätten, öffentliche Bade
einrichtungen, kulturelle Bauten, Wassergewinnungs
und Abwasseranlagen, Großküchen ab 100 Essenteil
nehmern, Verkaufsstätten und Betriebe, in denen Le
bensmittel erzeugt oder verkauft werden, Gaststätten 
und Hotels, Industriebauten und Bauten der Maschi
nen-Traktoren-Stationen und volkseigene Güter. Diese 
Projekte sind dem zuständigen Organ des Gesundheits
wesens zur Stellungnahme vorzulegen.


